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Beratungsfolge Geplante 

Sitzungstermine 
Ö / N 

Betriebsausschuss (Vorberatung) 15.07.2025 N 
Hauptausschuss der Stadt Torgelow (Vorberatung) 23.07.2025 N 
Stadtvertretung (Entscheidung) 24.09.2025 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
 
  
Die Stadtvertretung der Stadt Torgelow beschließt in ihrer Sitzung am 24.09.2025 den 
Jahresabschluss zum 31.12.2023 und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2023 des 
Eigenbetriebes „Abwasserbetrieb Torgelow“ mit folgenden Daten festzustellen: 
  

o Aktiva und Passiva weisen eine Summe von 15.382.799,18 € aus. 
o Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresgewinn von 108.575,95 € 

aus, der in voller Höhe ausgeschüttet werden soll zuzüglich eines Betrages in 
Höhe von 81.424,05 €, der aus den Gewinnrücklagen entnommen werden soll, 
in Summe 190.000 €. 
  

Besondere Maßnahmen in Auswertung des Jahresabschlusses sind nicht zu ergreifen.   
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 
  
Ja   Nein   
Gesamtkosten der 
Maßnahme 
  

Einzahlungen/ 
Erträge (Zuschüsse 
u. ä.) 

Finanzierung 
durch Haushalt 

Jährliche laufende Belastung  
(Folgekosten mit kalkulatorischen 
Kosten abzgl. Folgeerträge und 
Folgeeinsparungen) 

Produkt/ Sachkonto:  
  

  
 
Anlage/n 
 
1 Abwasser Torgelow 2023 endgültig (öffentlich) 

 
2 Freigabeerklärung 2023 LRH (öffentlich) 
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Begründung 
 
  
Gemäß § 40 Eigenbetriebsverordnung (EigVO M-V) beschließt die Stadtvertretung in ihrer 
Sitzung am 24.09.2025 über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes. Zugleich ist die Behandlung des Jahresergebnisses zu beschließen. 
  
Der Betriebsausschuss hat in seiner Sitzung am 15.07.2025 beschlossen der 
Stadtvertretung die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses zum 31.12.2023 und 
des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2023 zu empfehlen. 
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